
 

Stadt Peine sucht Kandidatinnen und Kandidaten für 
das Schöffenamt! 
 
Für die Amtsperiode 2024 bis 2028 werden Kandidatinnen und Kandidaten für das Schöffenamt von 
der Stadt Peine gesucht. 
Konkret geht es um Personen, die am Amtsgericht Peine und Landgericht Hildesheim als Vertreter 
der Bevölkerung an der Rechtsprechung in Strafsachen teilnehmen möchten. 
 
Das verantwortungsvolle Schöffenamt verlangt in hohem Maße Unparteilichkeit, Selbständigkeit und 
Reife des Urteils, aber auch soziale Kompetenz und – wegen des anstrengenden Sitzungsdienstes - 
gesundheitliche Eignung.  
Grundsätzlich kann zum Schöffen jede deutsche Staatsbürgerin und jeder deutsche Staatsbürger im 
Alter zwischen 25 und 69 Jahren berufen werden. 
 
Um auf die Vorschlagsliste der Stadt Peine gewählt zu werden, müssen Interessierte in der Stadt 
Peine und den dazugehörigen Ortschaften wohnen und die deutsche Sprache ausreichend 
beherrschen. 
 
Weitere Zugangsvoraussetzungen und Informationen zum Schöffenamt sowie das 
Bewerbungsformular stehen auf der Internetseite der Stadt Peine (www.peine.de) zur Verfügung.  
 
Bewerbungen sind bis zum 01. März 2023 an die Stadt Peine, Stabsstelle Recht, zu richten. 
Ansprechpartnerin ist Frau El-Bira, Tel.: 05171-49-9216, jennifer.el-bira@stadt-peine.de. 
oder an den Ortsbürgermeister Christian Bartscht bartscht.chr@gmail.com 
 
Weitere Zugangsvoraussetzung und Informationen zum Schöffenamt stehen auf der Internetseite der 
Stadt Peine (www.peine.de) sowie auf www.schoeffenwahl.de zur Verfügung. 
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